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Satzung 

 
des 

 
Club International e.V. 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
1. Der Verein führt den Namen 
 

Club International e.V. 
 
Die Eintragung in das Vereinsregister Halle-Saalkreis erfolgte am 24. 01. 1997 unter 
der Registernummer VR 1480. Aktuell ist der Club International e.V. in das Vereinsre-
gister Leipzig unter der Registernummer VR 4077 eingetragen. 
 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Leipzig. 
 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Demokratie 
und Freiheit, der Toleranz auf allen Gebieten der Gesellschaft und des Völkerverstän-
digungsgedankens. 
 
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende Maßnahmen: 
Förderung und Durchführung internationaler Begegnungen und Einrichtung von ex-
klusiven Gesprächskreisen sowie Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit 
Themen der Völkerverständigung, des gegenseitigen Verständnisses für die kulturel-
len und gesellschaftlichen Eigenarten aller Völker und der Erhaltung des Friedens 
befassen. Dabei soll internationale, weltoffene Gesinnung im Mittelpunkt stehen. 
 
3. Zweck des Vereins ist des Weiteren die Förderung des Wirtschafts- und 
Kulturlebens in Mitteldeutschland, insbesondere der Städte Leipzig und Halle (Saale). 
Der Verein richtet seine Aktivitäten nach den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns. 
 
4. Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende Maßnah-
men: 
Clubleben und Clubveranstaltungen innerhalb und außerhalb des Sitzes des Club In-
ternational e.V. sind so zu gestalten, dass sie den vorgenannten Zwecken und Zielen 
entsprechen. Dabei sollen die Familien der Mitglieder einbezogen werden. 
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§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
1. Der Verein verfolgt nicht ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
2. Er kann jedoch auf Beschluss der Mitgliederversammlung die Gemeinnützigkeit ab 
einem bestimmten Zeitpunkt beantragen. Die Satzung ist dann entsprechend zu än-
dern. 
 
3. Der Verein ist auf Beschluss der Mitgliederversammlung berechtigt, einen gemein-
nützigen Förderverein des Club International e.V. zu gründen oder eine solche Grün-
dung anzuregen. 
 

§ 4 
Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich 
zu den satzungsmäßigen Zielen bekennt. 
 
2. Der Verein hat aktive Personen-, Firmen- bzw. institutionelle und Ehrenmitglieder. 
 

§ 5 
Erwerb der Mitgliedschaft und Pflichten der Mitglieder 

 
1. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Aufnahmeantrag. Der Antrag ist an den 
Präsidenten zu richten. Über die Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand auf Vor-
schlag des Präsidenten. 
 
2. Als aktives Mitglied kann jede volljährige natürliche Person aufgenommen 
werden. Sie soll sich beruflich bewährt und in der Regel ihren Wohn- und Berufssitz 
im Einzugsgebiet des Vereins haben. Aktive Mitglieder sollen sich selbst, ihre Familie 
und Freunde als Nutzer des Vereins und seiner Einrichtungen einbringen. 
 
3. Unternehmen können Firmenmitgliedschaften erwerben. Jede Firmenmitglied-
schaft enthält eine aktive Mitgliedschaft. Weitere aktive Mitgliedschaften können 
hinzugefügt werden, die von jeweils in dem Unternehmen beschäftigten Führungs-
kräften und Expatriates und ihren Familien genutzt werden. Das Unternehmen be-
nennt gegenüber dem Vorstand schriftlich die Personen für die weiteren aktiven 
Mitgliedschaften. Der Vorstand hat das Recht, der Benennung innerhalb von drei 
Wochen zu widersprechen. Das Unternehmen kann die Benennung jederzeit wider-
rufen und die entsprechende Mitgliedschaft gemäß den Regeln der Satzung kündi-
gen. Das Unternehmen kann auch ein Ersatzmitglied benennen. 
 
4. Träger öffentlicher Einrichtungen, insbesondere Gebietskörperschaften, die aus ih-
rer Aufgabenstellung heraus Wirtschaftsförderung o.ä. betreiben oder anderweitig 
die Vereinszwecke fördern, können die institutionelle Mitgliedschaft erwerben, die 
von der jeweiligen Verwaltungsspitze wahrgenommen wird. 
 
5. Zum Ehrenmitglied kann der Vorstand des Vereins Persönlichkeiten ernennen, die 
sich um den Verein oder die Allgemeinheit hervorragend verdient gemacht haben. 
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6. Der Vorstand kann Personen, die die Ziele des Vereins in einer öffentlichen 
Funktion unterstützen, für die Dauer ihrer Funktion oder für einen bestimmten 
Zeitraum zu Ehrenmitgliedern ernennen. 
 
7. Ehrenmitglieder gem. Abs. 5 und 6 sind vom jährlichen Mitgliedsbeitrag befreit. Sie 
können an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. Sowohl Ehrenmitglieder als 
auch institutionelle Mitglieder genießen die vollen Mitgliedschaftsrechte. 
 
8. Den Mitgliedern des Vereins ist es untersagt, innerhalb des Vereinslebens eigene 
Interessen oder solche Dritter zu verfolgen oder mit Zwecken des Vereins zu vermi-
schen. 
 

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet 
 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch den freiwilligen Austritt, 
c) durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
2. Jedes Mitglied kann jederzeit seinen Austritt zum Ende des Kalenderjahres durch 
schriftliche Mitteilung per Einschreiben an die Geschäftsstelle erklären. Die Kündi-
gung muss spätestens bis zum 30. November des laufenden Jahres in der Geschäfts-
stelle eingehen. Der Kündigende erhält zeitnah eine Kündigungsbestätigung von der 
Geschäftsstelle. 
 
3. Jedes Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 
a) in schwerwiegender Weise durch sein Verhalten gegen die Ziele oder sonst 
gegen die Satzung des Vereins verstößt oder dessen Ansehen schädigt, oder 
b) trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung seine Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber dem Verein nicht erfüllt. 
 
4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des betroffenen 
Mitglieds und nachdem es Gelegenheit erhalten hat, freiwillig auszutreten. Der Be-
schluss ist ihm durch eingeschriebenen Brief oder gegen anderweitigen Zustellungs-
nachweis mitzuteilen. Er wird wirksam, wenn das Mitglied nicht binnen eines Mo-
nats nach Zugang schriftlich bei dem Präsidenten Einspruch erhebt. Über den Ein-
spruch entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 

§ 7 
Mitgliedsbeiträge 

 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag 
des Vorstandes festgesetzt. Der Betrag ist jeweils bis zum 31. Januar für das laufende 
Kalenderjahr fällig. Näheres regelt eine Beitragsordnung. 
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§ 8 
Organe des Vereins 

 
1. Organe des Vereins sind 
 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand 
 
2. Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten lediglich Ersatz 
ihrer Aufwendungen. 

 
§ 9 

Die Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand sowie einen Rechnungsprüfer auf 
Dauer von drei Jahren, gerechnet von der Wahl an. Der Vorstand bleibt jedoch bis 
zur Neuwahl seines Nachfolgers im Amt. Das Amt endet automatisch mit dem Ende 
der Mitgliedschaft des Vorstandsmitgliedes. Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
2. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes vor Ablauf von 
drei Jahren, ist die Kooptation eines Nachfolgers für die Restlaufzeit zulässig. 
 
3. Der Vorstand kann bis zu zwei weitere Mitglieder des Vorstandes längstens für die 
Dauer seiner Amtszeit einstimmig kooptieren. 
 
4. Kooptierte Vorstandsmitglieder sind im Vorstand stimmberechtigt, aber nicht ver-
tretungsberechtigt. 
 
5. Einmal jährlich findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie nimmt den 
Jahresbericht des Präsidenten, die Jahresrechnung des Schatzmeisters und den Be-
richt des Rechnungsprüfers für das vorangegangene Vereinsjahr entgegen. Sie ent-
scheidet über die Entlastung des Vorstandes und über die Festsetzung der Mitglieds-
beiträge nach § 7. 
 
6. Die Mitgliederversammlung kann jeweils entweder real (als reine Präsenzver-
sammlung), und – sofern keine zwingenden Gesetzbestimmungen entgegenstehen – 
virtuell (ausschließlich unter Einsatz technischer Kommunikationsmittel) oder in hyb-
rider Form als Online-Präsenzversammlung (Präsenzversammlung an der nicht phy-
sisch anwesende Mitglieder elektronisch teilnehmen können) erfolgen. Der Vorstand 
entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der 
Einladung mit. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 10 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn schriftlich durch zwei 
Mitglieder des Vorstandes mit einer Frist von vierzehn Tagen unter Angabe einer 
Tagesordnung eingeladen worden ist. 
2. Auf Antrag von mindestens 20% der Mitglieder hat der Vorstand eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung gemäß vorstehendem Abs. 1 einzuberufen. 
 
 
 
 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=32
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=32&x=2
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§ 11 
Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. Die Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Satzungs-
änderungen erfordern Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. Stimmrechtsübertragungen an andere stimmberechtigte Mitglieder sind zu-
lässig. Sie sind dem Präsidenten schriftlich anzuzeigen. Kein Mitglied kann mehr als 
zwei andere Mitglieder vertreten. 
 
2. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Präsident. Die Mitgliederver-
sammlung bestimmt zu Beginn jeder Versammlung einen Schriftführer. Über die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jewei-
ligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
3. Sind bei einer Wahl mehrere Personen gleichzeitig zu wählen, ist Listenmehr-
heitswahl oder Blockwahl zulässig. Eine Blockwahl ist zulässig, wenn sich maximal 
so viele Personen zur Wahl stellen, wie auch zu wählen sind. Bei der Blockwahl hat 
jedes Mitglied nur eine Stimme, so dass nur entweder alle Bewerber gemeinsam 
gewählt werden können oder ihnen insgesamt die Stimme versagt werden kann. 
Für die Blockwahl gelten die Regelungen zur Beschlussfassung gemäß Ziffer 1 ent-
sprechend. 
 

§ 12 
Der Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Personen, nämlich dem Präsidenten, 
einem oder mehreren Vizepräsidenten, dem Schatzmeister und weiteren Mitgliedern. 
 
2. Der Präsident führt den Vorsitz im Vorstand. Der Verein wird durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die 
Vertretungsmacht des Vorstandes beschränkt sich auf das Vereinsvermögen. 
 
3. Der Vorstand ist außerdem zuständig für folgende Aufgaben: 
 

a)  Aufstellung eines Haushaltplanes für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; 
Erstellung eines Jahresberichtes. 

b) Aufstellung eines Jahresabschlusses, der von einem Rechnungsprüfer 
geprüft wird. 

c)  Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen. 
d) Berufung und Abberufung der Mitglieder eines Senates (Senatoren). 

 
4. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 
§ 13 

Senatoren und Ambassadoren 
 

1. Der Vorstand kann Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht 
haben, zum Senator berufen. Mehrere Senatoren bilden den Senat, der  den Vor-
stand in Entwicklungsfragen des Vereins berät. 
 
2. Darüber hinaus kann der Vorstand besonders aktiven Mitgliedern, die den Verein 
insbesondere bei der Werbung von neuen Mitgliedern und Sponsoren unterstützen, 
zeitweilig den Titel „Ambassador“ verleihen. 
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§ 13 
Auflösung des Vereins 

 
1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 
Dieser bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen aktiven Mitglieder. 
 
2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der Vorstand ver-
tretungsberechtigter Liquidator. 
 
3. Das Liquidationsvermögen ist nach den gesetzlichen Regelungen des deutschen 
Vereinsrechtes zu verteilen. 
 
Leipzig, den 11.06.2024 


